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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

02.11.1931 

Geschäftszahl 

1084/30 

Rechtssatz 

Eine unzulässige, "reformation in peius" liegt nicht vor, wenn im ordentlichen Strafverfahren eine höhere Strafe 
verhängt wird als in der Strafverfügung, denn § 49 Abs 3 VStG bestimmt ausdrücklich, dass die Behörde auf den 
Inhalt der außer Kraft getretenen Strafverfügung keine Rücksicht zu nehmen hat und auch eine andere Strafe 
aussprechen kann. 


